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gesetzgebung Der SBf fordert mehr Schutz
far unsere Bilder - das geht uns alle an!

Das Thema der urheberrechtlichen Schutz-
fahigkeit von Fotografien ist dusserst aktu-
ell. Nachdem das Bundesgericht in der Ver-
gangenheit relativ selten zu diesem Thema
Stellung beziehen musste, wurden im Jah-
re 2004 gerade zwei wichtige Urteile gefallt
(BGE130 111168 - Bob Marley; BGE 130 Il 714
- Meili). Esist davon auszugehen, dass die-
se beiden Urteile als «leading-cases» fir
ldngere Zeit Bedeutung haben werden. Seit
dem «Meili»-Urteil iberwiegt auch bei vie-
len Nutzern von Fotografien der Eindruck,
dass Letztere in der Regel frei verwendet
werden dirfen. Diese Entwicklung ist fiir
Fotografen fatal. Die laufenden Revisions-
arbeiten sollten daher zum Anlass genom-
men werden, Klarheit zu schaffen und Fo-
tografien endlich einen angemessenen
Schutz zu gewdhren.

Der SBf fordert - in Anlehnung an die
Rechtslage in vielen europdischen Landern
- einen urheberrechtlichen Schutz fiir
nicht-individuelle ~ Fotografien.  Dieser
Schutz ist mittels Einfligung einer neuen
Werkkategorie ins URG umzusetzen. Der SBf
begriindet dies wie folgt: «Die kantonale
Rechtsprechung und das Urteil des Bundes-
gerichtes im Fall «Meili» (BGE 130 111 714) zei-
gen, dass Fotografien in der Schweiz nur mit
Zuriickhaltung  Urheberrechtsschutz  ge-
wahrt wird. Dasim Rahmen der URG-Revi-
sion von 1922 formulierte Ziel, Fotografien
den Werken der bildenden oder ange-
wandten Kunst gleichzustellen, ist damit in
der Rechtspraxis nicht umgesetzt worden.
Ausserdem gewdhrt das Lauterkeitsrecht
den Fotografen keine Personlichkeitsrechte,
insbesondere kein Namensnennungs- und
Erstverdffentlichungsrecht».

Vereinzelt erachteten Gerichte in der Ver-
gangenheit Fotografien nicht einmal als
«geistige Schopfungen» im Sinne des URG.
Im Bereich der Fotografie scheinen die Ge-

Das Urheberrechtsgesetz befindet sich in
Revision. Der Bundesrat hat alle betroffenen
Parteien zu einer Vernehmlassung eingela-
den. Weil der SBf um die Rechte seiner Mit-
glieder, aber auch aller Kunstschaffenden und
Berufsfotografen flrchtet, hat er ein Postulat

formuliert, das einen Lichtbildschutz fordert.
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Ist diese Momentaufnahme von den Wahlen ins Aargauer Parlament
urheberrechtlich geschiitzt, weist sie individuelle Gestaltung auf, oder
ist es ein «Schnappschuss», den jedermann anfertigen kann? (Foto: WR)

richte zudem nicht gewillt, den anerkann-
ten urheberrechtlichen Grundsatz im Auge
zu behalten, wonach Werke, welche eine
massige Individualitat aufweisen, auch nur
einen verkleinerten Schutzbereich fiir sich
in Anspruch nehmen konnen. Mit der kor-

rekten Anwendung dieses Grundsatzes
kann ndmlich auch im Bereich der Fotogra-
fie der Gewdhrung von zu starken Mono-
polrechten entgegengewirkt werden. Der
SBf fordert deshalb eine Anpassung an die
Rechtslage im deutschsprachigen EU-

Raum. Deutschland und Osterreich kennen
flir Fotografien ein zweistufiges Schutzsys-
tem: den klassischen Urheberrechtsschutz
fur Fotografien, welche eine «persénliche»
bzw. eine «eigentiimliche geistige Schop-
fung» darstellen («lichtbildwerke»; vgl.
dUrhG 2 und - UrhG 3), und einen nach-
barrechtlichen Schutz fiir andere, soge-
nannte einfache Fotografien («Lichtbilder»;
vgl. dUrhG 72 und 6UrhG 73). Gemdss der
EU-Schutzdauer- Richtlinie (93/98/EWG) ist
es EU-Mitgliedstaaten ausdriicklich erlaubt,
einfache Lichtbilder {iber das Urheberrecht
zu schiitzen. Von dieser Moglichkeit ma-
chen auch Schweden, Danemark, Finn-
land, Italien, Spanien und Ungarn Ge-
brauch.

Ein urheberrechtlicher Schutz von «nicht-
individuellen» Fotografien bringt nicht nur
flir Fotografen Vorteile. Werden Urheber-
rechte gewdhrt, so erffnet sich die Mog-
lichkeit zu deren kollektiven Wahrneh-
mung. Fiir Nutzer wird dadurch der Rechts-
erwerb einfacher und - soweit tariflich
geregelt — finanziell berechenbarer. Die
heutige Rechtslage verunsichert sowohl Fo-
tografen als auch Nutzer, da vielfach unklar
ist, ob eine bestimmte Fotografie urheber-
rechtlichen Schutz beanspruchen kann.
Mit der Einfiihrung eines neuen Urheber-
rechtes wird die Situation insofern geklart,
als erlaubte Nutzungen immer ein «Rechte-
clearing» voraussetzen. Es wird zudem ei-
ne Abwanderung von Rechtsstreitigkeiten
ins Ausland verhindert. E/URG 33 schiitzt
neu auch folkloristische Darbietungen. Die
Schaffung neuer Schutzrechte ist daher dem
vorliegenden URG-Entwurf nicht fremd. Da
eine URG-Revision erfahrungsgemass viele
Jahre in Anspruch nimmt, muss dem Foto-
grafienschutz aus aktuellem Anlass bereits
bei der jetzigen Revision Rechnung getra-
gen werden.
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FinePix E900 - Die FinePix E900 von Fuijifilm sprengt Grenzen: Noch nie hat

eine Kamera ihrer Klasse Uber eine Aufldsung von 9,0 Millionen Pixeln (effektiv)

verfugt! Dies erdffnet vollig neue Perspektiven: so z.B. den Ausdruck im Poster-

format ohne Qualitatsverlust. Oder Ausschnittvergrésserungen ohne
Detailverluste. Und mit der revolutiondren «Real Photo Tech-

nology» von FUJIFILM, die flr noch natur- und detailgetreuere
Aufnahmen sowie besonders effizientes Strommanagement
sorgt, wird die FinePix E900 endguiltig zur Kamera, die man
einfach haben muss!
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Der empfohlene Verkaufspreis 9

inkl. zuséatzlicher 128 MB

Original
xD-Card: Fr. 698.— (inkl. MwSt.) Garantie
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«inkl. Gratis-Hotline

«inkl. Gratis-Service*
*im 2. Jahr nach dem Kauf

Fuijifilm. Das perfekte System fiir Ihre Fotos.
Digitalkameras, Kameras, Filme, Labor

Alle vorkommenden Produktnamen sind Handelsnamen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller.




	Der SBf fordert mehr Schutz für unsere Bilder : das geht uns alle an!

